
ber Verletzung dieser Grundpflichten hat das Ge
richt dann zu prüfen, ob der Vollzug der angedroh
ten Freiheitsstrafe erforderlich ist.

Zur Anwendung der Geldstrafe als Zusatzstrafe

Die Geldstrafe als Zusatzstrafe (§ 49 StGB) wird bei 
Eigentumsdelikten gegenwärtig neben der Verurteilung 
auf Bewährung nur selten angewendet. Das ist nicht 
gerechtfertigt, insbesondere in den Fällen nicht, in de
nen das sozialistische Eigentum in einem nicht unerheb
lichen Umfang geschädigt wurde und die zusammen
hängende Prüfung aller Tatumstände ergibt, daß den
noch eine Verurteilung auf Bewährung ausgesprochen 
werden kann.
Die Voraussetzungen für die Anwendung der Zusatz
geldstrafe liegen gemäß § 49 Abs. 1 StGB immer dann 
vor, wenn in der Straftat Bereicherungssucht als typi
sches Motiv zum Ausdruck gekommen ist. Das ist vor 
allem dann der Fall, wenn der Täter, obwohl seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse ausreichend sind, diese 
durch Diebstahl oder Betrug aufzubessern versucht. Das 
gleiche gilt, wenn der Täter seine schlechte wirtschaft
liche Situation selbst verschuldet hat, z. B. durch über
mäßigen Genuß alkoholischer Getränke, durch leicht
fertigen Umgang mit seinem Einkommen oder infolge 
disziplinloser Einstellung zu seinen Arbeitspflichten.
Oft wird eine Zusatzgeldstrafe deshalb nicht ausgespro
chen, weil das Gericht bei ihrer Anwendung neben den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters auch seine 
durch die Straftat begründeten Schadenersatzverpflich

tungen zu berücksichtigen hat (§ 49 Abs. 3 StGB). Das 
darf aber nicht so verstanden werden, daß die Anwen
dung der Geldstrafe als Zusatzstrafe nicht zulässig sei, 
wenn der Täter noch einen erheblichen Teil des Scha
dens zu ersetzen hat. Dieser Umstand kann sich ggf. 
auf die Höhe der Zusatzgeldstrafe auswirken, rechtfer
tigt es aber nicht, in den erforderlichen Fällen von ihr 
überhaupt Abstand zu nehmen.

So hat z. B. das Oberste Gericht in einem Kassations
verfahren gegen eine Verkäuferin, die sozialistisches 
Eigentum in Höhe von etwa 2 000 M gestohlen hatte, 
dem Kreisgericht die Weisung gegeben, in Verbindung 
mit der Verurteilung auf Bewährung auf eine Zusatz
geldstrafe nicht unter 500 M zu erkennen und die An
geklagte gleichzeitig zu verpflichten, den Schaden inner
halb einer Frist von einem Jahr und drei Monaten wie
dergutzumachen. Der Angeklagten stehen von ihrem 
Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung der für den 
Lebensunterhalt erforderlichen Ausgaben monatlich 
noch mindestens 235 M für die Befriedigung persön
licher Bedürfnisse zur Verfügung. Will sie sich im Hin
blick auf die Wiedergutmachung des Schadens und die 
Bezahlung der Geldstrafe nicht in dem Maße in ihren 
persönlichen Bedürfnissen einschränken, so muß sie sich 
evtl, weiteres Einkommen durch zusätzliche Arbeit ver
schaffen.
Dieses Beispiel macht deutlich, welche strengen Anfor
derungen an Straftäter gestellt werden, die sich auf 
Kosten der sozialistischen Gesellschaft persönlich be
reichern.
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Schutz des sozialistischen Eigentums 
in Arbeits-, Zivil- und Familienrechtsverfahren
Um gesamtgesellschaftliche Initiativen zur Durchset
zung von Disziplin, Ordnung und Sicherheit sowie zur 
wirksamen Erziehung von Rechtsverletzern auszulösen 
und das Bewußtsein der Unantastbarkeit dös sozialisti
schen Eigentums zu fördern und zu festigen, ist die 
Wirksamkeit der gerichtlichen Tätigkeit weiter zu er
höhen.
Diese prinzipielle Aufgabenstellung hat nicht nur für 
die Strafrechtsprechung Bedeutung. Sie gilt ebenso für 
die anderen Bereiche der gerichtlichen Tätigkeit, be
sonders für die Gebiete des Arbeits-, LPG- und Zivil
rechts. Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, 
daß die spezifische gerichtliche Einflußnahme auch auf 
diesen Rechtsgebieten zum konsequenten Schutz des so
zialistischen Eigentums verstärkt werden muß. In der 
Leitungstätigkeit der Direktoren der Bezirks- und 
Kreisgerichte müssen die damit zusammenhängenden 
konkreten Fragen ständig Bestandteil der politisch- 
ideologischen Erziehung und fachlichen Qualifizierung 
der Richter und Sekretäre sein.
Im folgenden soll auf einige in der Praxis aufgetretene 
Fragen des Schutzes des sozialistischen Eigentums mit
tels der Rechtsprechung auf den Gebieten des Arbeits-, 
Zivil- und Familienrechts eingegangen werden.

Durchsetzung der materiellen Verantwortlichkeit 
der Werktätigen

Ein beträchtlicher Teil der Schäden und Verluste der 
Volkswirtschaft entsteht im Arbeitsprozeß. Gewiß gibt 
es große Fortschritte, vor allem in den Kollektiven der 
sozialistischen Arbeit, hinsichtlich der Einstellung der 
Werktätigen zum konsequenten Schutz des sozialisti

schen Eigentums. Trotzdem stellen die Gerichte aber 
immer noch fest, daß den Fragen des sorgsamen Um
gangs mit dem sozialistischen Eigentum, der Ordnung 
und Sicherheit, des Gesundheits-, Arbeits- und Brand
schutzes nicht die erforderliche Aufmerksamkeit ge
schenkt wird und daß dadurch oft sehr hohe Schäden 
verursacht werden. Deshalb kommt dem richtigen Ein
satz der arbeitsrechtlichen Mittel der disziplinarischen 
und materiellen Verantwortlichkeit (§§ 109 ff. und §§ 112 
ff. GBA) als wirksame Reaktion auf solche schädigen
den Handlungen und für deren Vorbeugung große Be
deutung zu.
Nach der Statistik nehmen die gerichtlichen Verfahren 
wegen materieller und disziplinarischer Verantwortlich
keit absolut zu. Das spiegelt das vielfach anzutreffende 
Bestreben von Betriebsleitern wider, zum Schutze des 
sozialistischen Eigentums stärker von den genannten 
Regelungen des Arbeitsrechts Gebrauch zu machen. Un
sere Untersuchungen zeigen jedoch auch, daß noch nicht 
immer in gebotenem Maße die arbeitsrechtliche mate-- 
rielle Verantwortlichkeit gegen Werktätige gehend ge
macht wird, die fahrlässig oder vorsätzlich das soziali
stische Eigentum geschädigt haben. So haben Betriebe 
ihre Verantwortung, gegen amnestierte Straffällige 
Schadenersatzforderungen vor den Konfliktkommissio
nen bzw. den Kammern für Arbeitsrechtssachen zu stel
len, nicht oder nur ungenügend wahrgenommen.
In einem vor dem Obersten Gericht durchgeführten 
Kassationsverfahren wurde' z. B. festgestellt, daß sich 
ein Betrieb mit einem amnestierten Bürger über eine 
Schadenersatzforderung von 50 000 M geeinigt hatte, 
obwohl der Bürger vorsätzlich einen Schaden von etwa

639

*
*•


